
Die Fluchtprognose im 
Untersuchungshaftrecht

Lara Wolf

Eine empirische Untersuchung der Fluchtgefahr  
nach § 112 Abs. 2 Nr. 2 StPO

Studien zum Strafrecht 86

Nomos



Studien zum Strafrecht  Band 86
Herausgegeben von
Prof. Dr. Martin Böse, Universität Bonn
Prof. Dr. Gunnar Duttge, Universität Göttingen
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Urs Kindhäuser, Universität Bonn
Prof. Dr. Claus Kreß, Universität Köln
Prof. Dr. Dr. h.c. Lothar Kuhlen, Universität Mannheim
Prof. Dr. Ursula Nelles, Universität Münster
Prof. Dr. Dres. h.c. Ulfrid Neumann, Universität Frankfurt a. M.
Prof. Dr. Henning Radtke, Universität Hannover
Prof. Dr. Klaus Rogall, Freie Universität Berlin
Prof. Dr. Helmut Satzger, Universität München
Prof. Dr. Brigitte Tag, Universität Zürich
Prof. Dr. Thomas Weigend, Universität Köln
Prof. Dr. Wolfgang Wohlers, Universität Basel
Prof. Dr. Rainer Zaczyk, Universität Bonn

BUT_Wolf_4440-4.indd   2 05.12.17   12:56



Lara Wolf

Die Fluchtprognose im  
Untersuchungshaftrecht

Eine empirische Untersuchung der Fluchtgefahr  
nach § 112 Abs. 2 Nr. 2 StPO

Nomos

BUT_Wolf_4440-4.indd   3 05.12.17   12:56



Die Drucklegung wurde ermöglicht durch die Johanna und Fritz Buch-Gedächtnisstiftung

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in  
der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische  
Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. 

Zugl.: Berlin, FU, Diss., 2017

ISBN 978-3-8487-4440-4 (Print)
ISBN 978-3-8452-8689-1 (ePDF)

1. Auflage 2017
© Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2017. Gedruckt in Deutschland. Alle Rechte, 
auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen Wiedergabe und der 
Übersetzung, vorbehalten. Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier.

BUT_Wolf_4440-4.indd   4 05.12.17   12:56



Vorwort und Danksagung

Diese Arbeit wurde im November 2016 vom Fachbereich Rechtswissen-
schaft der Freien Universität Berlin als Dissertation angenommen. Nach
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Rechtsprechung und Literatur bis Juli 2017 berücksichtigt werden konn-
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Man kann die Fluchtgefahrpraxis mit all ihren Problemen – den Miss-
brauchstendenzen, den wissenschaftlich teilweise kaum haltbaren Annah-
men und den Diskriminierungen einzelner Gruppen – mit großer Sorge be-
trachten. Dies gilt umso mehr angesichts der steigenden Untersuchungs-
haftzahlen in den letzten Jahren. Lange zweifelte ich denn auch daran, ob
sich die Situation überhaupt verbessern lässt oder ob infolge immer lauter
werdender Rufe nach Sicherheit und Ordnung zwingend immer mehr Un-
tersuchungshaft verhängt wird. Die vorliegende Untersuchung hat viele
meiner Befürchtungen bestätigt, aber auch zu einer differenzierteren Sicht-
weise auf manches geführt: Man mag zwar bereits in den 80er Jahren in-
folge der Diskussion unter der Überschrift, es werde zu viel und zu schnell
verhaftet, überzeugt gewesen sein, dass sich die Praxis ändere. Dies ist
bisher nicht eingetreten. Andererseits gelangen immer mehr Praktiker und
Wissenschaftler zu der Überzeugung, dass die Fluchtgefahrpraxis grundle-
gend zu reformieren sei. Auch in der Rechtsprechung zeigen sich mittler-
weile, wenn auch unterschiedlich deutlich, Bemühungen zur Einschrän-
kung der Annahme von Fluchtgefahr. Die Ergebnisse der vorliegenden
Untersuchung stimmen mich zuversichtlich, dass es Ansatzpunkte gibt,
um die Situation deutlich zu verbessern. Auch mithilfe der vorliegenden
wissenschaftlichen Erkenntnisse lassen sich Wege finden, Haftbefehle we-
gen Fluchtgefahr gezielter in den Fällen einzusetzen, in denen tatsächlich
die überwiegende Wahrscheinlichkeit einer Flucht besteht. Empirie kann
helfen, die große Rechtsunsicherheit zu begrenzen und die Betroffenen
vor vorschneller Inhaftierung zu beschützen, die allzu weit verbreitet ist.
Gerade unter Berücksichtigung der Weiterentwicklung justizieller Zusam-
menarbeit in Europa ergeben sich zudem viele neue Möglichkeiten effekti-
ver Strafverfolgung ohne zwangsläufige Inhaftierungen Beschuldigter.
Eine grundlegende Reform der Praxis ist ohne Zweifel ganz dringend nö-
tig – offenbar aber auch möglich.
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Einleitung

Problemaufriss

In Deutschland wird zu viel, zu schnell und oft grundlos verhaftet. Zumin-
dest wird das in der Wissenschaft seit langer Zeit behauptet.1 Ob dieser
Vorwurf der Realität entspricht bzw. je entsprochen hat, ist jedoch weitge-
hend ungeklärt.

Gleichzeitig hat sich zur Beurteilung des Untersuchungshaftgrundes der
Fluchtgefahr i.S.v. § 112 Abs. 2 Nr. 2 StPO über Jahrzehnte eine umfang-
reiche Rechtsprechung herausgebildet. Anhand bestimmter Anhaltspunkte
wie u.a. familiären Bindungen, finanziellen Ressourcen und der Höhe der
Straferwartung soll die Fluchtgefahr beurteilt werden können. Auch die
Heranziehung einzelner Kriterien wird seit jeher in der Literatur kritisiert.
Darüber hinaus wird der Rechtsprechung vorgeworfen, im Haftrecht allzu
schematisch vorzugehen.2 Fluchtgefahrentscheidungen ergingen zu einem
großen Teil aufgrund richterlicher Intuition, weil der Wortlaut der Vor-
schrift einen zu großen Beurteilungsspielraum eröffne.3 Klare Maßstäbe
fehlten.4 Inwiefern diese Vorwürfe nicht nur theoretischer Natur sind, son-
dern auf die geltende Praxis zutreffen, ist indes ebenfalls unklar.

Tatsächlich steht hinter beiden Komplexen ein und dasselbe Problem:
Empirische Forschung auf diesem Themenfeld ist begrenzt, sodass sowohl
grundlegende Annahmen der Judikatur als auch Kritik an ihr zwangsläufig
wenig substantiiert sind. Dies gilt einerseits für die Anhaltspunkte und

A.

I.

1 S. u.a. Gatzweiler, in: StraFo 1999, S. 325 (326); AnwK-Lammer, 2010, § 112
StPO, Rn. 2; Paeffgen, Haftgründe, Haftdauer, Haftprüfung, in: Eser (Hrsg.), Straf-
rechtsreform, 1991, S. 113 (143); Püschel, in: StraFo 2009, S. 134 (134).

2 So z.B. bzgl. des Abstellens auf fehlende familiäre Bindungen Münchhalffen/Gatz-
weiler, Untersuchungshaft, 2009, S. 54–55; Schlothauer/Weider/Nobis, Untersu-
chungshaft, 2016, Rn. 526; bzgl. der Heranziehung der Straferwartung LR-Hilger,
2007, § 112 StPO, Rn. 39; bzgl. der Ausländereigenschaft Schlothauer/Weider/
Nobis, Untersuchungshaft, 2016, Rn. 551 f.

3 Grundsätzlich Hübner/Quedzuweit, Prognose, 1992, S. 1; ebenso Nordhues, Unter-
suchungshaft im Spannungsverhältnis, 2013, S. 43–47; Weider, in: StraFo 1995,
S. 11 (14).

4 Insb., weil die Legislative die Abwägung der Praxis überlässt: Paeffgen, Vorüberle-
gungen, 1986, S. 169–170.
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Theorien, die der richterlichen Praxis der Fluchtgefahrbeurteilung zugrun-
de liegen. Daher ist schon theoretisch unklar, wieso welche Kriterien zur
Prognose der Flucht herangezogen werden. Andererseits ist aber auch die
Kritik an der Rechtsprechung kaum auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft
worden. Dementsprechend lässt sich auch die Frage, ob wirklich zu viel
und zu schnell verhaftet wird, bisher gar nicht beantworten. Trotz dieses
mangelhaften wissenschaftlichen Fundaments halten sich jedoch seit lan-
ger Zeit sowohl Kritik als auch Rechtsprechungspraxis zur Fluchtgefahr.
Angesichts dessen ist es nunmehr dringend nötig, eine Untersuchung
durchzuführen, die die Fluchtgefahrpraxis umfassend empirisch unter-
sucht. Mir ihr lässt sich eine ganze Reihe von Fragen beantworten: Kann
man die Flucht eines Beschuldigten prognostizieren? Wenn ja, an welchen
Kriterien lässt sie sich festmachen? Überzeugt die Fluchtgefahrpraxis hin-
sichtlich ihrer grundlegenden Annahmen? Wird tatsächlich zu viel und zu
schnell verhaftet? Sofern dies der Fall ist: Lässt sich die Prognosepraxis
verbessern? Worin liegen Ansatzpunkte zur Verbesserung?

Hinter diesen einzelnen Fragen liegen wiederum größere Problemkom-
plexe, insbesondere die Frage nach der Rechtmäßigkeit der geltenden Pra-
xis. Wenn angebliche Anhaltspunkte für eine bevorstehende Flucht nie
überprüft wurden, wenn sich Erfahrungssätze auf Grundlage unüberprüfter
Anhaltspunkte herausgebildet haben, wie kann der Richter dann wissen-
schaftlich belastbar einschätzen, wer flieht und wer nicht?

Die aufgeworfenen Fragen sind von größter Wichtigkeit, denn die An-
ordnung von Untersuchungshaft ist einer der stärksten staatlichen Eingrif-
fe in die Freiheit des Betroffenen. Mit ihr ist nicht nur eine extreme physi-
sche Belastung verbunden, sondern auch eine psychische. Gleichzeitig ist
das Institut Ausdruck der widerstreitenden Interessen an Strafverfolgung
und Freiheit des Einzelnen, was ihm zusätzliches Gewicht verleiht und die
richtige Entscheidung über die Anordnung im Einzelfall umso wichtiger
macht. Hinzu kommt auch eine extreme praktische Bedeutung mit ca.
27.100 Untersuchungshäftlingen pro Jahr in Deutschland.5 Deswegen
muss fortlaufend diskutiert werden, wann und zu welchem Zweck die Un-
tersuchungshaft eingesetzt werden darf, ob sie den gesetzgeberischen Zie-
len entspricht oder missbraucht wird.

5 Statistisches Bundesamt, Fachserie 10 Reihe 3, Rechtspflege − Strafverfolgung,
2015, S. 372.
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Verschärfend kommt hinzu, dass der Begriff der „Fluchtgefahr“ vom
Gesetzgeber nicht weiter erläutert wird. Zwar wird Fluchtgefahr weithin
bejaht, wenn aufgrund bestimmter Tatsachen bei Würdigung der Umstän-
de des Einzelfalles eine höhere Wahrscheinlichkeit für die Annahme
spricht, der Beschuldigte werde sich dem Strafverfahren entziehen, als für
die Erwartung, er werde am Verfahren teilnehmen.6 Im Rahmen zulässiger
Auslegung weitergedacht bedeutet dies, dass der Beschuldigte bei einer
Fluchtwahrscheinlichkeit von bis zu 49% freizulassen ist. Unabhängig da-
von, ob eine Wahrscheinlichkeit einer bevorstehenden Flucht von 51% für
eine Inhaftierung reichen kann, ist angesichts der auch bei 49% Prozent
realen Fluchtgefahr und der Furcht vor öffentlicher Diskreditierung aber
anzunehmen, dass in der Praxis schon bei sehr viel geringerer Wahrschein-
lichkeit ein Haftbefehl erlassen wird. Die Vermutung liegt nahe, dass eine
Haltung vorherrscht, die ungünstige Prognosestellungen favorisiert. Hier-
für spricht, dass falsche ungünstige Prognosen nicht auffallen, da eine hy-
pothetische Legalbewährung im Fall der Haftvollstreckung grundsätzlich
nicht nachweisbar ist.7 Auf Grundlage der jetzigen Norm sowie angesichts
der diffusen Judikatur steht es dem Richter weiterhin einigermaßen frei,
für sich geltende Kriterien darüber festzulegen, wann er einen Haftbefehl
in Vollzug setzt oder nicht. Er ist zwar an das Gesetz gebunden. Auch
wenn der Richter bei jeder seiner Haftentscheidungen auf seiner Erfahrung
beruhende Prognosen einfließen lässt, gilt aber zu bedenken, dass diese
nie empirisch überprüft wurden.8

6 BGH, Beschl. v. 8. Mai 2014 – 1 StR 726/13, Rn. 15 –, juris; OLG Hamm, Beschl.
v. 7. April 2015 – 5 Ws 114/15, 5 Ws 115/15 –, juris; KG Berlin, Beschl. v. 3. No-
vember 2011 – 4 Ws 96/11 - 1 AR 58/11 –, juris = StV 2012, 350; OLG Karlsruhe,
Beschl. v. 26. September 2000 – 3 Ws 196/00 –, juris = StV 2001, 118; ähnlich:
OLG Karlsruhe, Beschl. v. 26. Juni 2009 – 2 Ws 229/09 –, juris = StV 2010, 31;
OLG Celle, Beschl. v. 20. März 2009 – 1 Ws 141/09 –, juris = StraFo 2009, 204;
OLG Hamm, Beschl. v. 28. Februar 2008 – 2 Ws 48/08 –, juris = StV 2008, 257;
LG Kleve, Beschl. v. 4. Dezember 2014 – 120 Qs-204 Js 500/124-112/14; Herr-
mann, Untersuchungshaft, 2008, Rn. 684; LR-Hilger, 2007, § 112 StPO, Rn. 25;
Jung, Strafverteidigung Ausländer, 2009, Rn. 199; Kegel, Individualanscheinsbe-
weis, in: Biedenkopf/Kronstein (Hrsg.), FS Kronstein, 1967, S. 321 (334); Pollähne,
Kriminalprognostik, 2011, S. 50; Sommermeyer, in: NJ 1992, S. 336 (336); Wies-
neth, Untersuchungshaft, 2010, S. 23.

7 S. u.a. Eisenberg, Kriminologie, 2005, § 21, Rn. 13, 14; Hinz, Gefährlichkeitspro-
gnosen, 1987, S. 71; Kühl, in: StV 1988, S. 355 (358); Pollähne, Kriminalprognos-
tik, 2011, S. 234.

8 Bender et al., Glaubwürdigkeits- und Beweislehre, 1995, Rn. 369.
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Nach alledem ist fraglich, ob die alltägliche Praxis den gesetzlichen
Anforderungen genügt. Tatsächlich ist die Geschichte des Instituts der Un-
tersuchungshaft seit jeher von Kritik geprägt gewesen.9 Auch als Reaktion
hierauf wurden immer wieder Reformvorschläge, sei es in der Politik,10

sei es in der Wissenschaft,11 gemacht. Jedoch wurde auch konstatiert, dass
die tatsächlichen Einwirkungsmöglichkeiten des Gesetzgebers auf die
Haftpraxis beschränkt seien. Aufgrund dessen sind Lösungsansätze auf an-
deren Gebieten zu suchen.12 Zu fordern sind daher spezifische und empi-
risch fundierte Kriterien, mithilfe derer die Fluchtgefahr ex ante und vali-
de zu prognostizieren ist.

Vorgehensweise der Arbeit

Vor diesem Hintergrund stellen sich im Wesentlichen zwei im Rahmen der
Arbeit zu beantwortende Fragen:
– Anhand welcher Faktoren lässt sich die Fluchtgefahr prognostizieren?
– In wie vielen Fällen treffen Gerichte falsche Entscheidungen, indem

sie einen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erlassen, der Beschuldigte
nach Aussetzung der Untersuchungshaft im Rahmen der §§ 121, 122
StPO aber nicht flieht? Diese Frage zielt auf die Prognosesicherheit der
geltenden Fluchtgefahrpraxis.

Um diese Fragen zu beantworten, soll mithilfe verschiedener sozialwis-
senschaftlicher Methoden einerseits der Begriff der Fluchtgefahr mitsamt
seinen Bestandteilen besser nachvollziehbar werden. Gleichzeitig geht es
darum, für die Zukunft die Bedeutung diverser Merkmale zu ermitteln, die
gemeinhin von der Rechtsprechung zur Beurteilung der Fluchtgefahr vor-
gegeben werden. Hierzu wurde eine bundesweite Aktenuntersuchung an-
hand von rund 170 Strafverfahrensakten durchgeführt. Die Verfahren, wel-
che ausgewertet wurden, waren allesamt solche, in denen ein auf Flucht-
gefahr gestützter Haftbefehl trotz Bejahung der Fluchtgefahr durch das

II.

9 Zum Ganzen Langner, Untersuchungshaftanordnung, 2003, S. 17 m.w.N.
10 Insb. von der SPD-Bundestagsfraktion, 1987, BT-Drs. 11/688, sowie der Grünen-

Bundestagsfraktion, 1988, BT-Drs. 12/2181.
11 Arbeitskreis Strafprozessreform et al., Gesetzentwurf, 1983; Jung/Müller-Dietz

(Hrsg.), Reform der Untersuchungshaft, 1983; Hassemer, in: AnwBl 1984, S. 64
(64–69). Zum Vollzug Baumann, Entwurf, 1981; Döschl (Hrsg.), Entwurf, 1982.

12 Langner, Untersuchungshaftanordnung, 2003, S. 19.
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vorlegende Gericht sowie das OLG i.R.d. §§ 121, 122 StPO vom OLG
aufgehoben oder außer Vollzug gesetzt wurde, weil gegen das Beschleuni-
gungsgebot verstoßen worden war. Hier fand also eine Freilassung statt
trotz der entgegenstehenden Prognose, dass der Betroffene untertauchen
werde. Je nachdem, ob die Person nach Haftentlassung floh oder nicht,
ließ sich sagen, ob die Prognose fehlging oder richtig war. Gleichzeitig
wurde die Lebenssituation analysiert und untersucht, welche Faktoren je-
weils vorlagen. Auf Basis dessen wurde statistisch errechnet, welche An-
haltspunkte die Flucht am besten prognostizieren können. Im weiteren
Verlauf wurden für die vorliegende Arbeit Interviews mit Richtern sowie
ehemaligen Untersuchungsgefangenen geführt. So konnte ein umfassen-
der, ausgewogener Blick auf dieses Institut entstehen, was als Diskussi-
onsgrundlage notwendig ist.

Die Ergebnisse der Untersuchung werden eingebettet in einen Über-
blick über die Untersuchungshaft (Kapitel B) in gesetzlicher und histo-
rischer Hinsicht. Dort wird ein Blick auf den Aufbau der Vorschrift, die
Voraussetzungen des Haftbefehls, die (Reform-)geschichte sowie die prak-
tische und verfassungsrechtliche Bedeutung des Instituts geworfen. So-
dann erfolgt eine ausführliche Übersicht über die Judikatur zur Fluchtge-
fahr. Das Haftrecht ist hier reines Richterrecht, sodass zu allen Merkma-
len, die später untersucht werden, die Rechtsprechung zu erläutern sein
wird. Darüber hinaus stellen sich in einem immer enger verflochtenen Eu-
ropa Fragen nach der Rechtmäßigkeit einer Fluchtgefahrpraxis in
Deutschland, die Weiterentwicklungen auf dem Gebiet der gemeinsamen
Strafverfolgung nicht einbezieht. Unter Rückgriff auf Europarecht wird
hier die Rechtsprechung ausführlich dargestellt, ein Lösungsvorschlag
wird ebenfalls präsentiert.

Daran anschließend folgt eine theoretische Untersuchung des Begriffs
der Fluchtgefahr (Kapitel C). Hier werden zunächst die Grundlagen der
Prognosepraxis (Begrifflichkeiten, Methodik, Bedeutung) im Strafrecht er-
läutert. Anschließend wird die Fluchtprognose in ihre Einzelteile zerlegt
und für den Prognosevorgang untersucht: Woraus besteht die Fluchtpro-
gnose? Wie kommt der Richter zu der Aussage, es bestehe eine Fluchtge-
fahr? Welche Art von Erfahrungswissen darf er hierbei heranziehen? Wel-
cher Grad von Wahrscheinlichkeit ist jeweils nötig? Wie sicher muss das
Ergebnis sein? Hierbei wird ausführlich diskutiert, ob auch methodisch
unüberprüfte Alltagstheorien herangezogen werden dürfen. Das besondere
Bedürfnis für sichere und erfahrungswissenschaftlich gestützte Prognosen
im Haftrecht wird unter Rekurs auf die ungesetzliche Haftgrundverwen-
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dung dargelegt. Davon ausgehend wird herausgearbeitet, wieso eine deut-
lich höhere Wahrscheinlichkeit als nur 51% für die bevorstehende Flucht
notwendig und geboten ist.

Sodann wird im Methodikteil (Kapitel D) erläutert, wie die Ergebnisse
der Aktenuntersuchung und der Interviews erlangt wurden. Dort finden
sich die Ziele und Annahmen, welche im Vorfeld der Arbeit bestanden.
Ebenfalls wird genau dargelegt, welche Annahmen hinter allen zu untersu-
chenden Variablen vermutet worden waren. Die Merkmale, die die Judika-
tur zur Bestimmung der Fluchtgefahr heranzieht, werden insofern von
einem methodischen Standpunkt aufgegriffen und kritisch begutachtet.
Des Weiteren finden sich dort Ausführungen darüber, wieso die untersuch-
te Gruppe der Haftbefehlsaufhebungen/-außervollzugsetzungen i.R.d.
§§ 121, 122 StPO die am besten geeignete Gruppe war, um die Flucht pro-
gnostizieren zu können. Auch wird die grundlegende Kosten-Nutzen-
Theorie von Bernoulli vorgestellt, welche auf die Fluchtgefahr angewandt
wird. Sie wird herangezogen, um nachzuvollziehen, wieso einzelne Be-
schuldigte geflohen sind.

Schlussendlich werden alle Ergebnisse im Hauptteil (Kapitel E) vorge-
stellt. Insbesondere finden sich Angaben zur statistischen Korrelation je-
des untersuchten Merkmals mit der Flucht. Sodann werden die Resultate
in größere Diskussionskomplexe eingebettet: Dies sind insbesondere die
Prognosesicherheit und -qualität der Fluchtgefahrpraxis und die Effektivi-
tät der richterlichen Kontrolle. Bei Letzterer wird es auch um Diskriminie-
rungen in der Praxis gehen, insbesondere von sozial Schwachen und Aus-
ländern. Zudem werden Alternativen zur Inhaftierung diskutiert, welche
angesichts der oben genannten Zahlen dringend verstärkt anzuwenden
sind. Darüber hinaus werden einzelne Problemkomplexe wie die Bedeu-
tung von Geständnissen und der Straferwartung beleuchtet.

Auch wird die theoretische Diskussion aus Kapitel C im Hauptteil wie-
der aufgegriffen, sodass die herausgearbeiteten theoretischen Vorgaben
mit der Praxis im Hinblick auf die (verfassungs-)rechtlich gebotene Pro-
gnosesicherheit abgeglichen werden. Insgesamt wird so ein Blick auf die
theoretischen und praktischen Probleme bei der Fluchtprognose entstehen,
welcher einerseits Missstände benennt, andererseits aber auch Ansatz-
punkte zur Verbesserung der Fluchtgefahrpraxis und praktisch handhabba-
re Lösungsmöglichkeiten identifiziert.

A. Einleitung

30


